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6. Doping 

6.8 Sanktionen  

Bei einem positivem Erstbefund beschließt die Kommission für den Windhundsport des 

DWZRV folgende Sanktionen: Der Hund erhält nach einem positiven Ergebnis der A-

Probe eine vorläufige Schutzsperre und wird disqualifiziert. Der Hund erhält eine wird  

nachträglich, nach einem positiven Ergebnis der A-Probe, disqualifiziert. Nach §15 Absatz 2. 

DWZRV Satzung eröffnet der Vorstand sofort ein Disziplinarverfahren. Mögliche Sanktionen 

für alle Hunde des / der Eigentümer(s): Sperre für mind. 6 Monate bis maximal drei Jahre für 

alle Veranstaltungen im Bereich des DWZRV. Der VDH wird über verhängte Sanktionen 

informiert und um Übernahme gebeten. 

 


